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Text 

Artikel 131. (1) Soweit sich aus Abs. 2 und 3 nicht anderes ergibt, erkennen über Beschwerden nach 
Art. 130 Abs. 1 die Verwaltungsgerichte der Länder. 

(2) Soweit sich aus Abs. 3 nicht anderes ergibt, erkennt das Verwaltungsgericht des Bundes über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 in Rechtssachen in den Angelegenheiten der Vollziehung des 
Bundes, die unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden. Sieht ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 
Z 2 eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vor, erkennt das Verwaltungsgericht des Bundes über 
Beschwerden in Rechtssachen in den Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens, die gemäß 
Art. 14b Abs. 2 Z 1 in Vollziehung Bundessache sind. Sieht ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 3 eine 
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vor, erkennt das Verwaltungsgericht des Bundes über 
Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten des Bundes. 

(3) Das Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen erkennt über Beschwerden gemäß Art. 130 
Abs. 1 Z 1 bis 3 in Rechtssachen in Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben (mit Ausnahme der 
Verwaltungsabgaben des Bundes, der Länder und Gemeinden) und des Finanzstrafrechts sowie in 
sonstigen gesetzlich festgelegten Angelegenheiten, soweit die genannten Angelegenheiten unmittelbar 
von den Abgaben- oder Finanzstrafbehörden des Bundes besorgt werden. 

(4) Durch Bundesgesetz kann 

 1.  eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte der Länder vorgesehen werden: in Rechtssachen in 
den Angelegenheiten gemäß Abs. 2 und 3; 

 2. eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte des Bundes vorgesehen werden: 
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 a) in Rechtssachen in den Angelegenheiten der Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorhaben, bei 
denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist (Art. 10 Abs. 1 Z 9 und 
Art. 11 Abs. 1 Z 7); 

 b) in sonstigen Rechtssachen in den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die nicht 
unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden, sowie in den Angelegenheiten der Art. 11, 
12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3. 

Bundesgesetze gemäß Z 1 und Z 2 lit. b dürfen nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht werden. 

(5) Durch Landesgesetz kann in Rechtssachen in den Angelegenheiten des selbständigen 
Wirkungsbereiches der Länder eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte des Bundes vorgesehen 
werden. Art. 97 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(6) Über Beschwerden in Rechtssachen, in denen ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 1 eine 
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vorsieht, erkennen die in dieser Angelegenheit gemäß den Abs. 1 
bis 4 dieses Artikels zuständigen Verwaltungsgerichte. Ist gemäß dem ersten Satz keine Zuständigkeit 
gegeben, erkennen über solche Beschwerden die Verwaltungsgerichte der Länder. 
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